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zurück. Damals hat Aloys Schulte die Belege für Kanonikate von 
Königen und Kaisern an deutschen und römischen Kirchen gesammelt 
und eine erstaunlich breite Überlieferung festgestellt; während Schulte 
den Kanonikat als „Denkmal“ für die Frömmigkeit der deutschen 
Herrscher bewertete5, deutete ihn eine Generation später Josef 
Fleckenstein als Strukturelement des ottonischen Staates, als „sinnfälli­
gen Ausdruck“ für die enge Verbindung von König und Reich in einer 
spezifisch deutschen Reichskirche6. Nach Fleckensteins Quellenana­
lyse lagen die Anfänge der Institution bei Otto III., also um die Jahr­
tausendwende. Auf diesem Stand hatte die Forschung im wesentlichen 
zwei Jahrzehnte verharrt7, als Manfred Groten 1983 erneut die Frage 
der Entstehung aufgriff. Nach Groten sind die ältesten, vermeintlichen, 
Königskanonikate tatsächlich Gebetsverbrüderungen der Herrscher 
mit den Stiftskapiteln gewesen; als stabile, überpersönliche Einrichtung 
habe sich der Kanonikat erst Mitte des 12. Jahrhunderts ausgebildet8. 
Gleichzeitig mit Groten, aber auf ganz anderen Wegen kam auch 
Hermann Heimpel zu einer kritischen Einschätzung der alten Lehre. 
Anders als seit Schulte angenommen werde, habe der Brauch der spät­
mittelalterlichen Könige, in der Weihnachtsmette aus dem Lukas-Evan­
gelium zu singen, nichts mit dem Königskanonikat zu tun. Heimpel 
beließ es aber nicht bei einer Kritik dieses Details, sondern forderte eine 
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